
STADT SCHLÜSSELFELD
LANDKREIS BAMBERG

BEGRÜNDUNG
UMWELTBERICHT

5. ÄNDERUNG UND ERWEITERUNG

GEWERBEGEBIET
SCHLÜSSELFELD

BEBAUUNGS- UND GRÜNORDNUNGSPLAN

w w w , t e a m 4 - p l a n u n g . d e i n f o @ t e a m 4 - p l a n u n g . d e

T E A M 4 B a u e r n s c h m i t t W e h n e r•

L a n d s c h a f t s a r c h i t e k t e n + S t a d t p l a n e r P a r t G m b B
90419 nürnberg oedenberger straße 65 tel 0911/39357-0 fax 0911/39357-99



5. Änderung und Erweiterung Bebauungs- und Grünordnungsplan "Gewerbegebiet Schlüsselfeld" Begründung zum Bebauungsplan 1 

Stadt Schlüsselfeld, Lkrs. Bamberg 

   

   

BFS+ GmbH Büro für Städtebau und Bauleitplanung Bamberg 
Team 4 - Bauernschmitt Wehner Landschaftsarchitekten + Stadtplaner PartGmbB Nürnberg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B E G R Ü N D U N G   Z U M   B E B A U U N G S- U N D 

G R Ü N O R D N U N G S P L A N 
 
 

zur 5. Änderung und Erweiterung des Bebauungs- und Grün-
ordnungsplanes "Gewerbegebiet Schlüsselfeld", Stadt Schlüs-
selfeld, Landkreis Bamberg 
 
 
 

Aufstellungsbeschluss vom 21.10.2021 
 
 

Einwohnerzahl: 
Stadt Schlüsselfeld 
davon Hauptort Schlüsselfeld 
 

 
6.359 EW (30.06.2021) 
1.439 EW (30.06.2021) 

Flächennutzungsplan: die geringfügige Änderung wird 
zu gegebener Zeit angepasst 
 
 

Anzeigebehörde für den 
Bebauungsplan: 
 

Landratsamt Bamberg 

 
 
Für den Bebauungsplan 
 
Entwurfsverfasser: 
 
 
 
 
 
 
Für den Grünordnungsplan 
 
Entwurfsverfasser: 
 
 
 
 

TEAM      Bauernschmitt     •     Wehner  
Landschaftsarchitekten + Stadtplaner PartGmbB 
90491 nürnberg oedenberger str. 65   tel 0911 / 39357-0   fax 39357-99 
w w w . t e a m 4 - p l a n u n g . d e   i n f o @ t e a m 4 - p l a n u n g . d e 

BFS+ GmbH Tel 0951 59393 
Büro für Städtebau und Bauleitplanung Fax 0951 59593 
Hainstr. 12, 96047 Bamberg, info@bfs-plus.de 



5. Änderung und Erweiterung Bebauungs- und Grünordnungsplan "Gewerbegebiet Schlüsselfeld" Begründung zum Bebauungsplan 2 

Stadt Schlüsselfeld, Lkrs. Bamberg 

   

   

BFS+ GmbH Büro für Städtebau und Bauleitplanung Bamberg 
Team 4 - Bauernschmitt Wehner Landschaftsarchitekten + Stadtplaner PartGmbB Nürnberg 

 

1. Grundlagen und Planungsverfahren 
 

Der Stadtrat von Schlüsselfeld hat am 21.10.2021 beschlossen, den rechtskräftigen 
Bebauungs- und Grünordnungsplan Gewerbegebiet Schlüsselfeld (rechtskräftig seit 
22.12.2000) zum 5. Mal zu ändern und zu ergänzen.  
 
Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes treten innerhalb der Geltungsbereiche die 
Festsetzungen des Bebauungsplanes "Gewerbegebiet Schlüsselfeld" außer Kraft, es 
sei denn, sie sind in das vorliegende Verfahren übernommen. 
 
Der Bebauungsplan und Grünordnungsplan erhält die Bezeichnung "5. Änderung und 
Erweiterung Bebauungs- und Grünordnungsplan Gewerbegebiet Schlüsselfeld". 
 
Das unterzeichnende Büro erhielt den Auftrag, den Bebauungsplan anzufertigen und 
das Aufstellungsverfahren durchzuführen. Den Auftrag zur Erstellung des Grünord-
nungsplanes und Umweltberichtes erhielt das Büro Team 4 in Nürnberg. Da der 
Grünordnungsplan in den Planteil und die Begründung des Bebauungsplanes inte-
griert ist, wird zur Bezeichnung beider Pläne zur Vereinfachung nachfolgend nur der 
Begriff Bebauungsplan verwandt. 
 
Die Aufstellung der 5. Änderung des Bebauungsplanes erfolgt im so genannten Re-
gelverfahren nach BauGB. Der Umweltbericht wird in einer separaten Textausgabe 
beigefügt. 
 
Die Inanspruchnahme dieser Flächen für Gewerbliche Bauzwecke ist durch die Nach-
frage nach frei verfügbarem Bauland begründet. Durch die Erstellung des Bebau-
ungsplanes wird diese Nachfrage befriedigt und gleichzeitig sichergestellt, dass eine 
geordnete bauliche Entwicklung stattfindet. Die nun vorliegende Änderung und Er-
gänzung des Bebauungsplanes ist durch konkret vorliegende Bauabsichten verur-
sacht.  
 

Der Geltungsbereich der Änderung liegt im Norden des bestehenden Bebauungspla-
nes und umfasst einen geringfügigen Erweiterungsbereich, ebenfalls im Norden des 
bisherigen Plangebietes auf Basis der zuletzt durchgeführten "4. Änderung und -
Erweiterung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes Gewerbegebiet Schlüsselfeld". 
Ein Großteil der Fläche der letzten Bebauungsplan-Änderung (ca. 0,43 von 0,69 ha) 
wird im Rahmen er nun vorliegenden Änderung nochmals überplant. 
 
Die Art der baulichen Nutzung soll weiterhin als "Gewerbegebiet mit eingeschränkter 
Nutzung (GEeN) ausgewiesen werden. Im Zuge der Planänderungen muss der land-
wirtschaftliche Weg am Nordrand des Plangebietes auf ausreichender Länge verlegt 
werden. 
 

Ein Umweltbericht wurde erstellt. 
 

Der Flächennutzungsplan wird bezüglich der geringfügigen Erweiterungen im Norden 
zu gegebener Zeit angepasst. Er sieht bisher bei den Erweiterungen Flächen für die 
Landwirtschaft vor. 
 
 

Das Plangebiet liegt im Nordosten des Ortsteiles Attelsdorf in der Gemarkung Thüng-
feld und ist wie folgt umgrenzt: 
 

Süden– zur bestehenden Gewerbegebietsbebauung hin 
Osten – zur bestehenden Gewerbegebietsbebauung hin sowie zur freien Landschaft 
hin 
Westen und Norden– zur freien Landschaft hin  
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Folgende Grundstücke der Gemarkung Thüngfeld liegen im Geltungsbereich: 
 

Flurnummern ganz: 813/1  
Flurnummern teilweise: 319, 809, 811, 813, 814, 814/1, 815, 850, 851/2, 852/1 

und 864 
 
Als Ausgleichsfläche wird eine außerhalb des Geltungsbereiches befindliche Teilfläche 
der Fl.-Nr. 323, Gmkg. Ziegelsambach, ausgewiesen und den vorstehend aufgeführ-
ten Grundstücken im Geltungsbereich der 5. Änderung und Erweiterung des Bebau-
ungs- und Grünordnungsplanes "Gewerbegebiet Schlüsselfeld" zugeordnet. 
 
Gemeindliche Belange stehen der Bebauungsplanaufstellung nicht entgegen. Die Er-
schließung und die Ver- und Entsorgung ist gewährleistet. 

 
 
 
 

2. Derzeitige örtliche Gegebenheiten 
 
Die Stadt Schlüsselfeld liegt im Südwesten des Landkreises Bamberg, gehört zum 
Regierungsbezirk Oberfranken und liegt im südwestlichen Teil der Planungsregion 
Oberfranken-West (4). 
 

Das Gebiet der Stadt Schlüsselfeld ist Bestandteil des Naturparks Steigerwald. Das 
Plangebiet liegt weder innerhalb des landschaftlichen Vorbehaltsgebietes, noch in-
nerhalb der Schutzzone im Naturpark. 
 

Schlüsselfeld ist 32 km von Bamberg, 60 km von Würzburg und 58 km von Nürnberg 
entfernt. An das überregionale Verkehrsnetz ist Schlüsselfeld durch seine Lage direkt 
an einer Anschlussstelle der Bundesautobahn A 3 zwischen Nürnberg und Frank-
furt/Main sehr gut angeschlossen. Schlüsselfeld wird außerdem von den Staatsstra-
ßen 2260, 2261 und 2262 erschlossen. 
 

Das Plangebiet liegt ca. 2 km südöstlich von Schlüsselfeld, nördlich der Staatsstraße 
2260.  
Die Erschließung erfolgt über die bestehende Abzweigung von der St 2260 in Rich-
tung Norden. Direkt erschlossen werden die Flächen von Norden her über die in Ost-
West-Richtung verlaufende Helmut-Reimann-Straße. 
 

Schlüsselfeld ist durch eine Eisenbahnstrecke für den Güterverkehr mit einem Bahn-
hof in Schlüsselfeld über Frensdorf - Strullendorf - Bamberg an das Schienennetz der 
Deutschen Bahn AG angeschlossen. 
 

Die Einwohnerzahl ist in den letzten 5 Jahren leicht gestiegen.  
 

In der Stadt Schlüsselfeld sind derzeit verschiedene größere Unternehmen angesie-
delt; daneben gibt es eine Vielzahl von kleinbetrieblichen Unternehmen, die noch 
durch wenige mittelgroße Betriebe ergänzt werden. Im Stadtgebiet existieren insge-
samt über 1900 Arbeitsplätze, die auch von auswärtigen Arbeitnehmern besetzt wer-
den. Demzufolge liegt auch die Auspendlerquote in Schlüsselfeld unter dem Land-
kreisdurchschnitt. 
 

Diese Zahlen untermauern den Bedarf an weiteren gewerblichen Bauflächen.  
 

Die notwendigen Einrichtungen für den Gemeinbedarf sind in Schlüsselfeld vorhan-
den. Im Stadtzentrum von Schlüsselfeld befindet sich eine große Anzahl von Versor-
gungseinrichtungen für den täglichen und gehobenen Bedarf (von Lebensmittel- bis 
zu Fachgeschäften); hier werden auch unterschiedliche Dienstleistungen angeboten. 
Für größere, u.a. kulturelle Veranstaltungen wird die Stadthalle genutzt. 
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Im Stadtzentrum von Schlüsselfeld sind drei Ärzte, drei Fachärzte, zwei Zahnärzte, 
ein Tierarzt und zwei Apotheken niedergelassen. Außerdem bestehen ein Pflegeheim 
der Caritas und eine Unfallhilfe. Die nächsten Krankenhäuser sind in Burgebrach in 
11 km und in Höchstadt in 18 km Entfernung. 
 

Das Flurbereinigungsverfahren Schlüsselfeld ist abgeschlossen. Eine Sanierung nach 
dem Städtebauförderungsprogramm wird für den Kernort derzeit durchgeführt. 
 

In Schlüsselfeld gibt es eine Freiwillige Stützpunktfeuerwehr mit der dafür erforderli-
chen Ausrüstung. 
 

Über den VGN (Verkehrsverbund Großraum Nürnberg) existieren regelmäßige Bus-
verbindungen zwischen Schlüsselfeld und Bamberg, Schlüsselfeld und Höchstadt so-
wie Schlüsselfeld und Burghaslach. 
 

Die Müllabfuhr wird vom Landkreis Bamberg organisiert und durchgeführt. 
 
 
 
 

3. Beschaffenheit und Lage des Baugebietes  
 
Das Baugebiet liegt südöstlich des Kernortes Schlüsselfeld in unmittelbarer Nähe der 
Autobahnausfahrt Schlüsselfeld an der Staatsstraße 2260. 
 

Entsprechend den Ausweisungen des Flächennutzungsplanes wird der unmittelbare 
Talraum von einer zukünftigen Bebauung freigehalten; die Bebauungsplanänderung 
und -Erweiterung bezieht sich lediglich auf einen relativ kleinen Bereich im Norden 
des ursprünglichen Geltungsbereiches. 
 

Der ausgewiesene Teilbereich des Geltungsbereiches grenzt entweder zur bestehen-
den Gewerbegebietsbebauung hin (im Osten, Süden und Westen) oder zur freien 
Landschaft (im Norden).  
 

Im Änderungsbereich fällt das Gelände von ca. 336 m ü. NN im Osten auf ca. 328 m 
ü. NN im Westen des Plangebietes. 
 

Bohrungen und Rammsondierungen haben ergeben, dass im größten Teil des Plan-
gebietes unter einer geringmächtigen Überlagerung die Schichten des Keupers in 
Form von Sandstein und Keuperton anstehen. Der Untergrund ist damit gut tragfä-
hig. Im Bereich der zukünftigen Baugruben muss auf den bindigen Keuperschichten 
mit Stau- und Schichtwasserandrang gerechnet werden. 
 

Bodendenkmäler oder Altlasten sind im Plangebiet nicht bekannt. 
 
 
 
 

4. Geplante bauliche Nutzung 
 

Das in den Geltungsbereichen der Bebauungsplan-Änderung erfasste Gebiet ist ca. 
1,423 ha groß.  
 
Die Fläche teilt sich folgendermaßen auf: 
 

 ha % 

GEWERBEGEBIET GE EN 
INKL. PRIVATER GRÜNFLÄCHEN (0,123 ha) 

0,896 63,0 
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ÖFFENTLICHE VERKEHRSFLÄCHEN 0,001 0,1 

ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN 0,302 21,2 

VERKEHRSFLÄCHEN BESONDERER 
ZWECKBESTIMMUNG / LANDWIRTSCHAFTL. WEG 

0,222 15,6 

FLÄCHEN FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT 0,002 0,1 

GESAMTFLÄCHE NORD 1,423 100,0 

 

Die bisher ausgewiesene Gewerbegebietsfläche mit eingeschränkter Nutzung (GEeN) 
wird in Richtung Norden und Nordwesten erweitert. Die bisherige Baugrenze wird da-
bei ausschließlich in Richtung Nordwesten erweitert. 
 

Die Erschließung der Gewerbegebietsflächen erfolgt ausschließlich über den südlichen 
Gewerbeflächen-Bestand. 
 

Nördlich der Gewerbeflächen wird ein großteils 2,0 m breiter Private Grünfläche aus-
gewiesen und mit einem Pflanzgebot belegt. Weitere Ausführungen können dem Ka-
pitel 5 - Grünordnung - entnommen werden. Im Westen des Plangebietes beträgt die 
Breite der Privaten Grünfläche 6,0 m und geht in Richtung Westen in die bereits im 
Zuge der vergangenen Änderungsverfahren ausgewiesene Private Grünfläche über. 
 

Die vorgenommenen Ausdehnungen haben eine Verlagerung des weiterhin benötig-
ten landwirtschaftlichen Flurweges in Richtung Norden und Nordwesten zur Konse-
quenz. Der Grunderwerb der betroffenen Flächen wurde bereits im Vorfeld des Be-
bauungsplan-Verfahrens geregelt. 
 

Im Rahmen der Verlagerung des landwirtschaftlichen Weges wurden zum einen alle 
Ausrundungsradien für landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge ausreichend bemessen. 
Zum anderen wurde hinsichtlich der erforderlichen Entwässerung des mit einer Breite 
von 4,5 m ausgewiesenen Flurweges eine ausreichend breite öffentliche Grünfläche 
konzipiert. Der so am Südrand des landwirtschaftlichen Weges verlaufende 3,0 m 
breite Grünstreifen bietet Platz für einen erforderlichen Entwässerungsgraben (ange-
nommene Breite 2 m). 
 

Im Flächenzuerwerb des Grundstücks Fl. Nr. 814 verbleibt eine öffentliche Grünflä-
che, die im nordöstlichen Bereich bepflanzt werden soll. In diese Fläche muss das 
denkmalgeschützte "Heiligenhäuschen Am Possenfelder Weg" verlegt werden. Nähere 
Ausführungen sind im Kapitel 7 - Denkmalschutz - beschrieben. 
 

Eine weitere Restfläche im Bereich des Zuerwerbs Grundstück Fl. Nr. 815 wurde 
ebenfalls als öffentliche Grünfläche ausgewiesen. 
 

Im Rahmen einer erforderlichen Anpassung in der östlichen Zuerwerbsfläche des 
Grundstücks Fl. Nr. 815 muss eine zuletzt im Rahmen des 4. Änderungsverfahrens 
ausgewiesene Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung (landwirtschaftlicher 
Weg) gemäß ihrer tatsächlichen Nutzung wieder als landwirtschaftliche Flächen be-
rücksichtigt und entsprechend berichtigt werden (ca. 17 m²). 
 

Für die eigentliche Gewerbegebietsfläche mit eingeschränkter Nutzung (GEeN) wird 
gemäß der zuletzt vorgenommenen Ausweisungen der "4. Änderung Gewerbegebiet 
Schlüsselfeld" eine 2-geschossige Bebauung (II) festgesetzt und ebenso alle übrigen 
Festsetzungen übernommen (GRZ 0.8, GFZ 1.6, abweichende Bauweise, Dachnei-
gung ≤ 48°, maximale Firsthöhe 15 m). 
 

Die weiteren Nutzungseinschränkungen sind im Detail den "Textlichen Festsetzun-
gen" zu entnehmen und dort städtebaulich begründet.  
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5. Grünordnungsplan 
 
5.1 Rechtsgrundlagen 

 
Art. 4 Abs. 2 des Bayer. Naturschutzgesetzes (BayNatSchG) regelt die Aufstellung 
von Grünordnungsplänen (GOP) als Bestandteil von Bebauungsplänen. Das Bauge-
setzbuch (BauGB) regelt vor allem in § 1a und §9 Abs. 1 Nr. 11, 15, 20 und 25 Fra-
gen, die den GOP betreffen. 
 
Die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie des Umweltschutzes 
wurden im Rahmen der Aufstellung der 5. Bebauungsplan-Änderung mit Grünord-
nungsplan "Gewerbegebiet Schlüsselfeld" in der Abwägung berücksichtigt und durch 
entsprechende Maßnahmen umgesetzt.  
 

 
5.2 Landschaftliche Situation 

 
Der Geltungsbereich der 5. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans liegt im 
Südosten der Stadt Schlüsselfeld an der Nordkante des rechtskräftigen Bebauungs-
plans. Er umfasst eine Fläche von ca. 1,42 ha und schließt Teile des bestehenden 
Gewerbegebietes mit den rechtskräftigen Teiländerungen 1 bis 4 ein (siehe „Be-
standsplan mit Eingriffsbewertung“ im Anhang). Im Rahmen der 5. Änderung erfolgt 
eine Erweiterung des Geltungsbereiches nach Norden und schließt bis dahin bau-
rechtlich undefinierte Bereiche mit ein. 
 
Ausgehend von den rechtskräftigen Änderungen und teils Erweiterungen des Bebau-
ungsplans "Gewerbegebiet Schlüsselfeld" stellt die Nutzung innerhalb des Geltungs-
bereiches der 5. Änderung und Erweiterung überwiegend gewerbliche Baufläche so-
wie Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung „Landwirtschaftlicher Weg“ sowie 
öffentliche und private Grünflächen inkl. Pflanzgebote (Heckenpflanzungen) dar. Der 
aktuelle Ausgangszustand der Erweiterungsbereiche nach Norden (Flächen außerhalb 
der rechtkräftigen Bebauungspläne) stellt Ackerflächen dar.  
 
Der Untergrund besteht laut GeoFachdatenAtlas (Bodenschätzungskarte) des Bayeri-
schen Landesamtes für Umwelt aus sandigen Lehmböden. 
 
 

5.3 Eingriffsermittlung - Ausgleich und Ersatz 
 
Die zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft sind im Folgenden sowie im 
Umweltbericht dargestellt und wurden im Rahmen der Abwägung berücksichtigt.  
 
 
Prüfung der Eingriffsvermeidung 
Die geplante Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans für eine Erweiterung 
der nördlichen Gewerbefläche schließt direkt an bestehende und erschlossene Ge-
werbefläche an, daher sind alternative Standorte für eine Gewerbegebietserweiterung 
aus Sicht der Gemeinde nicht erforderlich. Zudem steht kein geeigneter Standort zur 
Verfügung, an dem der mit der Planung verfolgte Zweck an anderer Stelle im Ge-
meindegebiet mit deutlich geringeren Eingriffen für Natur- und Landschaft zu errei-
chen wäre. 
 
 
Eingriffsminimierung 
Neben der Eingriffsminimierung durch entsprechende Standortwahl erfolgt die Be-
rücksichtigung der Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege bei der Pla-
nung u.a. durch folgende Maßnahmen: 



5. Änderung und Erweiterung Bebauungs- und Grünordnungsplan "Gewerbegebiet Schlüsselfeld" Begründung zum Bebauungsplan 7 

Stadt Schlüsselfeld, Lkrs. Bamberg 

   

   

BFS+ GmbH Büro für Städtebau und Bauleitplanung Bamberg 
Team 4 - Bauernschmitt Wehner Landschaftsarchitekten + Stadtplaner PartGmbB Nürnberg 

 
- Begrünungsgebote im Bereich der öffentlichen und privaten Grünflächen mit 

Pflanzgebot standortheimischer Heckenpflanzung und einzelnen Überhältern 
(hochstämmige Laubbäume)  

- Pflanzgebot hochstämmiger Baumreihe zur landschaftlichen Eingrünung 

 
 
Ermittlung des Eingriffs 
 

Für den Geltungsbereich ist die Erweiterungen der gewerblichen Nutzung sowie in 
Teilbereichen der Baufläche nach Norden vorgesehen. Aufgrund dessen wird der, im 
Rahmen der vorherigen Änderungen angepasste und festgesetzte Grünstreifen ent-
sprechen nach Norden verlagert und neugestaltet. Durch die zusätzlich hierfür erfor-
derliche Verlagerung und Neuanlage des nördlich verlaufenden Flurweges und dessen 
Wegseitengrabens und durch fehlende Flächenverfügbarkeit wird der neue Grünstrei-
fen jedoch von der ursprünglichen Ausgangsbreite von 5 bzw. 7 m auf nunmehr 2 m 
auf privater und 3 m auf öffentlicher Grünfläche verkleinert. Zudem ist die, bereits 
durch die 4. Änderung angesetzte, Verlagerung des bestehen Baudenkmals erforder-
lich. 
 
Durch die Änderungen erfolgen Eingriffe in festgesetzt Ortsrandbegrünung (private 
und öffentliche Grünflächen mit Pflanzgeboten). Die übrigen Eingriffe innerhalb der 
rechtkräftigen Bebauungspläne liegen auf Gewerbe- bzw. Wegeflächen und erfahren 
somit durch die Änderung keine erhebliche Nutzungsänderung oder Umgestaltung, 
weshalb diese Bereiche in der Eingriffsbilanzierung nicht berücksichtigt werden. 
Die Erweiterungsflächen greifen jedoch in bestehende Offenlandstrukturen (Acker 
und Wegefläche mit Wegseitengraben) ein und werden somit als Eingriffsbereich be-
wertet. Davon ausgeschossen sind jedoch die neu festgesetzten privaten und öffentli-
chen Grünflächen mit Begrünungsbindung, da diese Bereiche durch die Nutzungsän-
derung eine ökologische Aufwertung erfahren und der Eingriff somit als unerheblich 
zu werten ist.  
 
Die Eingriffsflächen innerhalb und außerhalb rechtskräftiger Bebauungspläne werden 
nachfolgend separat aufgeführt und bewertet. Die Eingriffsflächen aufgrund der ge-
planten Änderung und Erweiterungen der gewerblichen Bauflächen und Anpassung 
der Wegeverläufe beträgt insg. 7.631 m². 
 
 
Bewertung der Eingriffsfläche außerhalb rechtskräftiger Bebauungspläne 
 

Schutzgüter  Einstufung lt. Leitfaden StMLU                                     

 

Arten und Lebensräume intensiv landwirtschaftlich genutzte Fläche, 

Wegseitenflächen/-säume  

Kategorie I oben 

 

Boden sandige Lehmböden, geringe Naturnähe, kein seltener 

Boden, kein hohes Biotopentwicklungspotential, Kate-

gorie I 

 

Wasser kein dauerhaft wasserführenden Oberflächengewässer 

vorhanden (nur Wegseitengräben); nach Höhenlage 

Flächen mit schätzungsweise geringem bis mittlerem 

Grundwasserflurabstand, kein wassersensibler Bereich 

oder Wasserschutzgebiete betroffen 

Kategorie I 
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Klima und Luft Flächen mit Kaltluftentstehung, Luftabfluss ohne Zu-
ordnung zu Belastungsgebieten, Kategorie I 

 
Landschaftsbild überwiegend strukturarme landwirtschaftliche Flur 
 Kategorie I 
 
Gesamtbewertung Kategorie I  
 Flächen geringer Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild 

 

 
 
Bewertung der Eingriffsfläche innerhalb rechtskräftiger Bebauungspläne  
 

Schutzgüter  Einstufung lt. Leitfaden StMLU                                     

 

Arten und Lebensräume standortheimische Heckenstrukturen auf priva-

ten/öffentlichen Grünflächen, Kategorie II 
 

Boden siehe Bewertung außerhalb rechtskräftiger Bebauungs-

pläne, anthropogen überprägte Böden  

 Kategorie I 
 

Wasser kein Oberflächengewässer vorhanden, kein wassersen-

sibler Bereich oder Wasserschutzgebiete betroffen 

 Kategorie I 
 

Klima und Luft Gehölzstrukturen entlang von überbauten/versiegelten 

Gewerbeflächen; lokale Frischluftfunktion  

 Kategorie II 
 

Landschaftsbild prägenden Landschaftselementen in Form von großflä-
chigen Heckenstrukturen, zur Eingrünung des Gewer-
begebietes 

 Kategorie II 
 
Gesamtbewertung Kategorie II  
 Flächen mittlerer Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild 

 
Festlegung des Ausgleichsfaktors 
 
Eingriffsschwere: hoch bei GRZ 0,8  
Kategorie I: Spanne Faktor 0,3 – 0,6 
Kategorie II: Spanne Faktor 0,8 – 1,0 
 
 
Wahl der Faktoren:  
Kategorie I 0,4: Eingriffe in landwirtschaftliche Flächen; jedoch mehrere  

festgesetzte Grünflächen mit Pflanzgeboten zur ökologischen  
Aufwertung 

 
 
Kategorie II 0,8: Eingriffe in festgesetzte Bereiche zur Eingrünung des  

bestehenden Gewerbegebietes  
(Heckenstrukturen privater/öffentlicher Grünfläche);  
jedoch mehrere festgesetzte Grünflächen mit Pflanzgeboten 
im nach Norden verlagerten Grünstreifen 
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Ermittlung des Ausgleichs- und Ersatzflächenbedarfs  

In Abhängigkeit des Kompensationsfaktors ergibt sich somit folgender Ausgleichsflä-
chenbedarf: 
 

 Eingriff Ausgleichs- Ausgleichs- 
Eingriffsfläche  faktor bedarf   

Kat. I 5.560 0,4   2.224 m² 

Kat. II 2.071 0,8   1.657 m² 

Ausgleichsbedarf  3.881 m²  
 
 

 

Ausgleichsflächen 
 
Dem Eingriff wird als Ausgleichsfläche außerhalb des Geltungsbereiches eine Teilflä-
che der Fl.Nr. 323 in der Gemarkung Ziegelsambach mit insg. 3.881 m² zugeordnet. 
Die Fläche befindet sich im Besitz der Gemeinde, daher ist keine dingliche Sicherung 
erforderlich, sofern die Fläche nicht in private Hand übergeht. 
 
Fl.Nr. 323, Gmkg. Ziegelsambach 
 
Bestand:   nährstoffreiches und artenarmes Grünland in Gewässernähe  

(Sambach) 
 
Entwicklungsziel: Extensivgrünland sowie mäßig artenreiche Säume als  

Streifen (mindestbreite 5 m) entlang der Sambach  
(mäßig artenreich aufgrund des anzunehmenden Nährstoff- 
nachschubs durch zeitweise Überschwemmungen) 

    
Maßnahmen/Pflege:  Grünland- und Saumausmagerung durch 3-schürige Mahd*  

für die ersten 5 Jahre jeweils in folgenden Zeiträumen:  
ab dem 15.05., im Übergang Juni/Juli und Aug./Sept.;  
nach 5 Jahren im Frühjahr Abstimmung vor Ort mit Unterer  
Naturschutzbehörde bzgl. Entwicklungserfolg  
Nach bestätigter Wirksamkeit der Ausmagerung wechsel zur  
2-schüriger Pflegemahd* des Grünlandes ab dem 15.06. und  
ab dem Übergang Aug./Sept. und Mahd des Saumbereiches 
alle 2 Jahre im Übergang Aug./Sept. 

 
 *Allg. Hinweise bzgl. Mahd 
 Die Mahd hat vorwiegend mit Messer- bzw. Balkenmäher bei 

einer Mind.-Schnitthöhe von 10 cm zu erfolgen; das Mahdgut 
ist abzufahren bzw. zu Verwertung; es ist dauerhaft auf 
Mulchung, Düngung und Pflanzenschutzmittel zu verzichten; 

 
 
 
 

6. Vorgesehene Erschließung 
 
6.1 Verkehr 

 
Die Erschließung des Gesamt-Gewerbegebietes erfolgt weiterhin über die bestehende 
Abzweigung von der St 2260 in Richtung Norden sowie über die in Ost-West-
Richtung verlaufende Helmut-Reimann-Straße bzw. über die Straße "Am Roßberg". 
Beide Straßen enden jeweils im Westen mit Wendeanlagen. 
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Die innerbetriebliche Erschließungen liegen auf Privatgrund und werden von dem an-
zusiedelnden Betrieb übernommen. 
 
Die bisher vorhandenen landwirtschaftlichen Flurwege werden im Bereich der 5. Be-
bauungsplan-Änderung entsprechend verlagert und wie bisher an die vorhandenen 
Verkehrswege angebunden. Die erforderliche Entwässerung des mit einer Breite von 
4,5 m konzipierten landwirtschaftlichen Weges wurde mittels der Ausweisung ausrei-
chend breiter öffentlicher Grünflächen, in denen ein Entwässerungsgraben errichtet 
werden kann, berücksichtigt. Weitere Details müssen im Rahmen der Tiefbauplanun-
gen festgelegt werden. 
 
 

6.2 Abwässer 
 

Die Abwasserbeseitigung in Schlüsselfeld erfolgt über die öffentliche Kanalisation; die 
Abwässer des Baugebietes werden im Trennsystem in die vollbiologische Kläranlage 
Schlüsselfeld-Thüngfeld entsorgt, deren Dimensionierung ausreichend ist. 
 
Aufgrund der durchgeführten Versickerungsversuche und der ermittelten k – Werte 
sowie der geologischen Situation liegt im Plangebiet eine zu geringe Wasserdurchläs-
sigkeit für eine wirtschaftliche Versickerung von Oberflächenwasser vor. 
 
Die Schmutzwasserentsorgung erfolgt im gesamten Gewerbegebiet im Unterdruck-
verfahren.  
 
Mittels der in der Kläranlage installierten Vakuumstation wird in den Hauptkanälen 
ein konstanter Unterdruck von ca. -0,5 bis -0,6 bar erzeugt. Schnittstelle zu den zu 
entsorgenden Anwesen sind die Vakuum-Ventilschächte, die als Hausanschluss-
schacht in jedem einzelnen Anwesen gebaut werden. Innerhalb der Anwesen erfolgt 
die Schmutzwasserableitung bis zu den Vakuumschächten auf herkömmliche Art im 
freien Gefälle.  
 
Die Regenwasserkanalisation im Gewerbegebiet erfolgt im freien Gefälle. Es werden 
sich keine abwasserintensiven Betriebe ansiedeln. Vielmehr dienen die Flächen der 
Erweiterung bereits bestehender Betriebe im Gewerbegebiet. 
Mit der Bebauungsplan-Änderung werden die gewerblichen Flächen nur unwesentlich 
erweitert. Für die Niederschlagswasserableitung im Bereich Nordwest ist unverändert 
eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich. Alle übrigen Sachverhalte werden im 
Rahmen der Tiefbau-Planungen geklärt. Eine Ableitung der Oberflächenwässer in den 
Reuthgraben soll hierbei möglichst vermieden werden. 
Für die anfallende Dachentwässerung sollen auf den Grundstücken Möglichkeiten zur 
Versickerung oder zum Rückhalt geschaffen werden. Die Einrichtung von Zisternen 
wird empfohlen. 
 
Mögliche Kellergeschosse sind gegen Rückstau entsprechend zu sichern.  
Zum Schutz gegen potenziell vorhandene Grundwasserstände und/oder drückendes 
Grundwasser wird den jeweiligen Bauherren empfohlen, vor Baubeginn ein Bau-
grundgutachten in Auftrag zu geben. 
 
 

6.3 Wasserversorgung 
 
Das Baugebiet wird an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossen. Zur Verbes-
serung des zukünftigen Wasserdargebotes werden derzeit Versuchsbohrungen für ei-
nen neuen Brunnenstandort niedergebracht. 
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6.4 Sonstige Versorgungseinrichtungen 

 
Schlüsselfeld wird durch die Bayernwerk Netz GmbH mit Strom versorgt und ist 
durch die Deutsche Telekom AG an das öffentliche Fernsprechnetz angeschlossen. 
 
 
 
 

7. Denkmalschutz 
 
7.1 Baudenkmäler 

 
Im nördlichen Bereich des Plangebietes befinden sich in einer Ausbuchtung des 
Grundstücks Flurnummer 850 zwei Baudenkmale, die Bestandsschutz genießen und 
nachrichtlich in die Planunterlagen übernommen wurden: 
 

• Nr. D-4-71-220-50, "Kreuzstein, Sandstein, im Schaft unterhalb der abge-
schlagenen Seitenarme Seelenlach, wohl 17. Jh.; am Weg nach Possenfel-
den." 
(Benehmen hergestellt, nachqualifiziert) 

 

• Nr. D-4-71-220-135, "Heiligenhäuschen Am Possenfelder Weg." 
(Benehmen nicht hergestellt, nachqualifiziert) 

 
Der Kreuzstein sowie das ca. 80 x 90 cm große Häuschen mit verziegeltem Giebel-
dach befanden sich im Rahmen des ursprünglichen rechtskräftigen Bebauungsplanes 
(inkl. der 1. bis 3. Änderung) bisher nördlich außerhalb des Geltungsbereiches nörd-
lich des bestehenden landwirtschaftlichen Weges (Fl. Nr. 850). Durch eine im 4. Än-
derungsverfahren bereits vorgesehene nördliche Verlagerung dieses Flurweges war 
der Standort des Heiligenhäuschens sowie des Kreuzsteines südlich des Weges in ei-
ner öffentlichen Grünfläche unverändert vorgesehen. 
 
Aufgrund der aktuell erforderlichen Erweiterungen des Gewerbegebiets in Richtung 
Norden und Nordwesten müssen das Heiligenhäuschen und der Kreuzstein verlegt 
werden. Der zukünftige Standort wurde im vorliegenden Bebauungsplan in einer neu 
entstehenden öffentlichen Grünfläche im Nordosten des Flächenzuerwerbs des 
Grundstücks Fl. Nr. 815 eingetragen. 
 
Alle Maßnahmen zum sach- und ordnungsgemäßen Verlagerung sind mit dem Lan-
desamt für Denkmalpflege entsprechend abzustimmen. Bei der Versetzung der Bau-
denkmale gelten folgende Maßgaben: 
 

• Die örtliche Situation mit Bewuchs ist zu dokumentieren. 

• Der neue Standort ist bezüglich Positionierung und Bepflanzung wie der Bestand 

zu erfolgen und ist mit dem BLfD abzustimmen. 
• Die Versetzung wird am Stück nach ausreichender Vorsicherung durchgeführt. 

• Die abschließende Restaurierung ist über Angebote/Maßnahmenkonzepte mit dem 

BLfD abzustimmen. 
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8. Kosten für öffentliche Erschließung 
 

Nachfolgend sind die geschätzten Nettopreise aufgeführt; gesicherte Baukosten kön-
nen erst nach Vorlage der Erschließungsplanungen mitgeteilt werden. 
 

 

8.1 Verkehrsanlagen 

Landwirtschaftlicher Weg (neu, Wegbefestigung ohne Bindemittel)  
ca. 2.220 m² x 80,- €/m² gerundet 178.000,00 € 
 
 

 

 

Gesamt gerundet netto  178.000,00 € 
 

 

 

 

zuzüglich Ausgleichsflächen 
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9. Beteiligte Fachstellen 
 

9.1 Regierung von Oberfranken 95444 Bayreuth 

9.2 Landratsamt Bamberg 96052 Bamberg 

9.3 Regionaler Planungsverband Oberfranken-West 96052 Bamberg 

9.4 Wasserwirtschaftsamt Kronach 96317 Kronach 

9.5 Staatliches Bauamt, Abt. Straßenbau 96047 Bamberg 

9.6 Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung 96049 Bamberg 

9.7 Amt für Landwirtschaft und Forsten 96047 Bamberg 

9.8 Amt für Ländliche Entwicklung 96047 Bamberg 

9.9 Bayernwerk Netz GmbH 96052 Bamberg 

9.10 Deutsche Telekom Technik GmbH 96052 Bamberg 

9.11 Deutsche Bahn AG DB Immobilien Region Süd 80339 München 

9.12 Omnibusverkehr Franken GmbH 90443 Nürnberg 

9.13 Reg. v. Oberfranken - Bergamt Nordbayern 95444 Bayreuth 

9.14 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege, Referat B Q 80539 München 

9.15 Bayerischer Bauernverband 96047 Bamberg 

9.16 Erzbischöfliches Ordinariat 
 -Sekretariat für kirchliche Raumordnung 96049 Bamberg 

9.17 Evangelische Gesamtkirchenverwaltung 96049 Bamberg 

9.18 Industrie- u. Handelskammer 95444 Bayreuth 

9.19 Gewerbeaufsichtsamt 96407 Coburg 

9.20 Handwerkskammer 95440 Bayreuth 

9.21 Kreisbrandrat des Landkreises Bamberg 96110 Scheßlitz 

9.22 Markt Burgebrach 96138 Burgebrach 

9.23 Markt Burgwindheim/VG Ebrach 96157 Ebrach 

9.24 Markt Geiselwind 96160 Geiselwind 

9.25 Markt Burghaslach 96152 Burghaslach 

9.26 Markt Mühlhausen/VG Höchstadt a.d.Aisch 91315 Höchstadt a.d.Aisch 

9.27 Markt Vestenbergsgreuth/VG Höchstadt 91315 Höchstadt a.d.Aisch 

9.28 Markt Wachenroth 96193 Wachenroth 

9.29 Stadt Schlüsselfeld 96132 Schlüsselfeld 

9.30 Team 4 90419 Nürnberg 

9.31 BFS+ GmbH 96047 Bamberg 

 

Der Verfahrensablauf wird im Nachtrag festgehalten. 
 

Die Stellungnahmen der Fachbehörden und ihre Behandlung im Stadtrat sind der 
Verfahrensakte zu entnehmen. 
 

 
Aufgestellt: Bamberg, 21.10.2021 
Geändert: Bamberg, 20.01.2022 
 

BFS+ GmbH Tel 0951 59393 
Büro für Städtebau und Bauleitplanung Fax 0951 59593 
Hainstr. 12, 96047 Bamberg, info@bfs-plus.de 
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1.  NACHTRAG 
 

zur 5. Änderung und Erweiterung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes  
"Gewerbegebiet Schlüsselfeld" 

Stadt Schlüsselfeld 
 
 
Grundlage des Nachtrages ist die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 
1 BauGB i. V. m. der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentli-
cher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB bzw. die jeweils vorgebrachten Stellungnahmen und 
ihre beschlussmäßige Behandlung im Stadtrat von Schlüsselfeld. 
 
Aufgrund dieses Verfahrensschrittes haben sich folgende Planänderungen ergeben: 
 

➢ Ergänzung der Verbindlichen Festsetzungen und der Begründung hinsichtlich der 
Empfehlung von Zisternen 

➢ Ergänzung der Planunterlagen und der Begründung hinsichtlich eines weiteren Bau-
denkmales; Ergänzung der Maßgaben zur beabsichtigten Versetzung der Baudenk-
male im Kapitel Denkmalschutz 

 
 

Der Plan ist vom Stadtrat von Schlüsselfeld im Rahmen dieses Verfahrensschrittes mit 
den vorstehenden Änderungen am 20.01.2022 gebilligt worden. 
 
Gleichzeitig hat der Stadtrat von Schlüsselfeld beschlossen, dass mit der so geänderten 
Planfassung vom 20.01.2022 mit der Begründung und dem Umweltbericht vom 
20.01.2022 das Verfahren zur Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB und 
zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 
BauGB im gemeinsamen Verfahren durchgeführt wird.  
 
 
Dieser Verfahrensschritt bildet dann die Grundlage des zweiten Nachtrages. 
 
 
 
 
Aufgestellt: Bamberg, 20.01.2022 
 

BFS+ GmbH Tel 0951 59393 
Büro für Städtebau und Bauleitplanung Fax 0951 59593 
Hainstr. 12, 96047 Bamberg, info@bfs-plus.de 
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Umweltbezogene Informationen 
 
Umweltbezogene Informationen liegen einerseits in Form von Berichten und Gutachten 
vor, andererseits in Form von Stellungnahmen, die von Seiten der Öffentlichkeit sowie 
der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange im Rahmen der Beteiligungen 
gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB vorgebracht wurden. 
 
 
Umweltbezogene Berichte und Gutachten: 
 

➢ Umweltbericht zur 5. Änderung und Erweiterung des Bebauungs- und 
Grünordnungsplans "Gewerbegebiet Schlüsselfeld" in der Fassung vom 
21.10.2021, Teil 2 der Begründung (Schutzgüter Mensch, Tiere und Pflanzen, 
Boden, Wasser, Klima und Luft, Landschaft/ Landschaftsbild, Kultur- und 
Sachgüter, Fläche sowie weitere umweltbezogenen Belange) 

 
Umweltbezogene Informationen aus Stellungnahmen der Beteiligungen gem.  
§ 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB: 
 

➢ Informationen zum Schutzgut Mensch, Boden und Wasser 
o Hinweise bzgl. Bodenschutz (Altlastenverdacht etc.) 
o Hinweise bzgl. Wasserschutz (Lage außerhalb von Schutzgebieten, 

Wasserver- und entsorgung, Versiegelung etc.) 
o Hinweise bzgl. landwirtschaftlicher Fläche und Zuwegung 

o Hinweise bzgl. Denkmalschutz 

o Hinweise bzgl. des grundlegenden Brandschutzes (Wasserversorgung, 
Zugänglichkeit etc.) 
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Anhang 
 
- Artenliste standortheimischer Gehölze 

- Bestandsplan und Eingriffsbewertung 

- Ausgleichsplanung Flst. 323, Gmkg. Ziegelsambach 
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Artenliste standortheimischer Gehölze  
 
 
 

 a) Großbäume 
  Acer platanoides Spitzahorn 
  Acer pseudoplatanus Bergahorn 
  Carpinus betulus Hainbuche 
  Quercus robur Stieleiche 
  Tilia cordata Winterlinde 
 
 b) Mittelgroße und kleine Bäume 
  Acer campestre Feldahorn 
  Betula pendula Birke 
  Prunus avium Vogelkirsche 
  Salix caprea Salweide  
  Sorbus aucuparia Vogelbeere 
 
 c) Sträucher 
  Cornus sanguinea Hartriegel 
  Corylus avellana Hasel 
  Crataegus laevigata Weißdorn 
  Euonymus europaea Pfaffenhütchen 
  Ligustrum vulgare Liguster 
  Lonicera xylosteum Heckenkirsche 
  Rhamnus frangula Faulbaum 
  Ribes alpinum Berg-Johannisbeere 
  Salix purpurea Purpurweide 
  Sambucus nigra Holunder 
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Quellen: DFK und Luftbild - Bay. Vermessungsverwaltung

Ausgleichsfläche ca. 3.881 m²

Ausgleich

Bestand: Grünland; nährstoffreich, artenarm
Entwicklung: Extensives Grünland*

Bestand : Grünland; nährstoffreich, artenarm
Entwicklung: mäßig artenreicher Saum*

*Details bzgl. Herstellungs- und Pflegemaßnahmen 
 sind der Begründung des Bebauungsplans im
 Kap. Grünordnung zu entnehmen.

Überschüssige Fläche für ggf.
weiteren Augleich in anderen Verfahren
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U M W E L T B E R I C H T 
 

1. Einleitung 

1.1 Anlass und Aufgabe 

Die Umweltprüfung ist ein Verfahren, das die voraussichtlichen Auswirkungen des Bauleit-
plans auf die Umwelt und den Menschen frühzeitig untersucht.  
 
Die gesetzliche Grundlage liefert das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23.09.2004 (§ 1 Aufgabe, Begriff und Grundsätze der Bauleitplanung, § 1a er-
gänzende Vorschriften zum Umweltschutz, § 2, vor allem Abs. 4 – Umweltprüfung) zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 16.07.2021 m.W.v. 23.07.2021. 

1.2 Inhalt und Ziele des Plans 

Die Stadt Schlüsselfeld plant die 5. Änderung und Erweiterung des Bebauungs- und Grün-
ordnungsplans "Gewerbegebiet Schlüsselfeld". Der Geltungsbereich liegt im Südosten der 
Stadt Schlüsselfeld an der Nordkante des rechtskräftigen Bebauungsplans. Er umfasst eine 
Fläche von ca. 1,42 ha und schließt Teile des bestehenden Gewerbegebietes mit den 
rechtskräftigen Teiländerungen 1 bis 4 ein (siehe „Bestandsplan mit Eingriffsbewertung“ im 
Anhang). Im Rahmen der 5. Änderung erfolgt eine Erweiterung des Geltungsbereiches nach 
Norden und schließt bis dahin baurechtlich undefinierte Bereiche mit ein. 
 
Ausgehend von den rechtskräftigen Änderungen und teils Erweiterungen des Bebauungs-
plans "Gewerbegebiet Schlüsselfeld" stellt die Nutzung innerhalb des Geltungsbereiches der 
5. Änderung und Erweiterung überwiegend gewerbliche Baufläche sowie Verkehrsflächen 
besonderer Zweckbestimmung „Landwirtschaftlicher Weg“ sowie öffentliche und private 
Grünflächen inkl. Pflanzgebote (Heckenpflanzungen) dar. Der aktuelle Ausgangszustand der 
Erweiterungsbereiche nach Norden (Flächen außerhalb der rechtkräftigen Bebauungspläne) 
stellt Ackerflächen dar.  
 
Details siehe Begründung zum Bebauungsplan. 

1.3 Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten 

Die geplante Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans für eine Erweiterung der nörd-
lichen Gewerbefläche schließt direkt an bestehende und erschlossene Gewerbefläche an, 
daher sind alternative Standorte für eine Gewerbegebietserweiterung aus Sicht der Gemein-
de nicht erforderlich. Zudem steht kein geeigneter Standort zur Verfügung, an dem der mit 
der Planung verfolgte Zweck an anderer Stelle im Gemeindegebiet mit deutlich geringeren 
Eingriffen für Natur- und Landschaft zu erreichen wäre. 
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2. Vorgehen bei der Umweltprüfung 

2.1 Untersuchungsraum 

Das Untersuchungsgebiet umfasst den Geltungsbereich sowie angrenzende Nutzungen im 
Umfeld um den Geltungsbereich.  
 
Ein größeres Untersuchungsgebiet ist aufgrund der eingeschränkten Wirkungen der Planung 
nicht erforderlich (vgl. Wirkungsprognose). 

2.2 Prüfungsumfang und Prüfungsmethoden 

Geprüft werden gem. BauGB 
 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7: 

a) Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefü-
ge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt 

b) Erhaltungsziele und Schutzzweck der FFH- und Vogelschutzgebiete 

c) Umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die 
Bevölkerung insgesamt 

d) Umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

e) Vermeidung von Emissionen und sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern 

f) Nutzung erneuerbarer Energien sowie sparsame und effiziente Nutzung von Energie 

g) Darstellung von Landschaftsplänen und sonstigen Plänen 

h) Erhaltung bestmöglicher Luftqualität in Gebieten mit Immissionsgrenzwerten, die nach 
europarechtlichen Vorgaben durch Rechtsverordnung verbindlich festgelegt sind 

i) Wechselwirkungen zwischen den Belangen a) bis d) 

j) unbeschadet des § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, die Auswirkun-
gen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben 
für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind, auf die Belange nach den 
Buchstaben a bis d und i 

 

§ 1 a: 

- Bodenschutzklausel nach § 1a Abs. 2 Satz 1 

- Umwidmungssperrklausel des § 1a Abs. 2 Satz 2 

- Berücksichtigung von Vermeidung und Ausgleich nach der Eingriffsregelung gem. § 1a 
Abs. 3 

- Berücksichtigung der Vorgaben der Verträglichkeitsprüfung bei Beeinträchtigungen von 
FFH- und Vogelschutzgebieten gem. § 1a Abs. 4 

- Erfordernisse des Klimaschutzes gem. § 1a Abs. 5 

 
 
Für die Prüfung wurde eine Biotop- und Nutzungstypenkartierung des Geltungsbereichs und 
des Umfelds vorgenommen und vorhandene Unterlagen ausgewertet (Biotopkartierung, 
rechtskräftige Bebauungsplan-Änderungen). 
 
Die Umweltprüfung wurde mit der Methodik der ökologischen Risikoanalyse durchgeführt. 
Sie basiert auf der Bestandsaufnahme der relevanten Aspekte des Umweltzustandes und 
der Umweltmerkmale im voraussichtlich erheblich beeinflussten Gebiet. Zentrale Prüfungsin-
halte sind die o.g. Schutzgüter (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 a BauGB). Die einzelnen Schutzgüter wur-
den hinsichtlich Bedeutung und Empfindlichkeit bewertet, wobei die Vorbelastungen berück-
sichtigt wurden. 
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Der Bedeutung und Empfindlichkeit der Schutzgüter werden die Wirkungen des Vorhabens 
gegenübergestellt. Als Ergebnis ergibt sich das mit dem Bauleitplan verbundene umweltbe-
zogene Risiko als Grundlage der Wirkungsprognose. Ergänzend und zusammenfassend 
werden die Auswirkungen hinsichtlich der Belange des § 1 Abs. 6 Nr. 7 e-i BauGB dargelegt. 
 
Bei der Prognose der möglichen erheblichen Auswirkungen des Bauleitplanes wird die Bau- 
und Betriebsphase auf die genannten Belange berücksichtigt, u.a. infolge 
 
aa) des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorhaben, soweit relevant  ein-
schließlich Abrissarbeiten, 
bb) der Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere Fläche, Boden, Wasser, Tiere, 

Pflanzen und biologische Vielfalt, wobei soweit möglich die nachhaltige Verfügbarkeit 
dieser Ressourcen zu berücksichtigen ist, 

 
cc) der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht, 

Wärme und Strahlung sowie der Verursachung von Belästigungen, 
 
dd) der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwertung, 
 
ee) der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt (zum 

Beispiel durch Unfälle oder Katastrophen), 
 
ff) der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete unter 

Berücksichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf möglicherweise 
betroffene Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz oder auf die Nutzung von natürlichen 
Ressourcen, 

 
gg) der Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima (zum Beispiel Art und Aus-

maß der Treibhausgasemissionen) und der Anfälligkeit der geplanten Vorhaben ge-
genüber den Folgen des Klimawandels, 

 
hh) der eingesetzten Techniken und Stoffe. 

Die Auswirkungen werden in drei Stufen bewertet: geringe, mittlere und hohe Erheb-
lichkeit der Umweltauswirkungen. 

2.3 Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben 

Es sind keine Schwierigkeiten aufgetreten. 

3. Planungsvorgaben 

Es wurden insbesondere berücksichtigt: 
• Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
• Bodenschutzgesetz (BBodSchG) 
 
Das Naturschutzgesetz wurde durch Festsetzung von grünordnerischen Maßnahmen und 
Ausgleichsmaßnahmen berücksichtigt, das Bodenschutzgesetz durch die Bereitstellung von 
Flächen zur Regeneration von Bodenfunktionen (Grünflächen). 
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4. Beschreibung und Bewertung des derzeitigen Umweltzustandes und 

Prognose der Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung 

Die nachfolgenden Bewertungen gliedern sich innerhalb des Untersuchungsraums in folgen-

de zwei Bereiche: 

 

Änderungsbereiche  die innerhalb des bereits rechtskräftigen Bebauungsplans inkl.  

 Dessen Änderungen liegen 

Erweiterungsbereiche  die außerhalb rechtskräftiger Bebauungsplanung liegen  

 

 

 

4.1 Mensch 

Beschreibung und Bewertung 

 

Für die Beurteilung des Schutzgutes Mensch steht die Wahrung der Gesundheit und des 

Wohlbefindens des Menschen im Vordergrund, soweit diese von Umweltbedingungen beein-

flusst werden. 

 

Bewertungskriterien sind: 

 

Bedeutung / 

Empfindlichkeit 

Wohnfunktion 

Funktion für Naherholung 

 

Beim Aspekt "Wohnen" ist die Erhaltung gesunder Lebensverhältnisse durch Schutz des 

Wohn- und Wohnumfeldes relevant. Beim Aspekt "Erholung" sind überwiegend die wohnort-

nahe Feierabenderholung bzw. die positiven Wirkungen siedlungsnaher Freiräume auf das 

Wohlbefinden des Menschen maßgebend. 

 

 

Wohnfunktion 

Der Untersuchungsraum beinhaltet im Änderungsbereich überwiegend gewerbliche Bauflä-

chen und Verkehrsflächen, die zur freien Landschaft aufgrund grünordnerischer Festsetzun-

gen einzugrünen sind. Der Erweiterungsbereich wird aktuelle überwiegend intensiv landwirt-

schaftlich genutzt. Der Untersuchungsraum besitzt somit keine besondere Bedeutung für die 

Wohnfunktion.  

Die nächste Wohnbebauung liegt in mind. 340 m Entfernung im Nordwesten des Geltungs-

bereiches. Gegenüber Immissionen besteht in angrenzenden Wohngebieten eine hohe, in 

das anschließende Gewerbegebiet eine geringe Empfindlichkeit.  

 

 

Funktionen für die Naherholung 

Der Untersuchungsbereich besitzt aufgrund der aktuellen bzw. festgesetzten Nutzung keine 

Funktion für die Naherholung. Der nördlich verlaufende Flurweg dient überwiegend der An-

bindung der landwirtschaftlich genutzten Flur. Der einzige Aufenthaltsbereich in Form einer 

privaten Grünfläche mit Denkmal und Baumbestand wurden bereits im Rahmen der früheren 

Bebauungsplan-Änderungen überplant und soll im Rahmen der 5. Änderung auf eine neue 

öffentliche Grünfläche im Nordosten des Geltungsbereiches verlagert werden. 

 

 

 



5. Änderung und Erweiterung Bebauungs- und Grünordnungsplan "Gewerbegebiet Schlüsselfeld" Umweltbericht 24 

Stadt Schlüsselfeld, Lkrs. Bamberg 

   

   

BFS+ GmbH Büro für Städtebau und Bauleitplanung Bamberg 
Team 4 - Bauernschmitt Wehner Landschaftsarchitekten + Stadtplaner PartGmbB Nürnberg 

Auswirkungen der Planung, Vermeidungsmaßnahmen 

 

Auswirkungen auf die Wohnfunktion 

Durch den Abstand zur nächsten Wohnbebauung sind Beeinträchtigungen durch die Ände-

rung und Erweiterung des Gewerbegebietes nicht anzunehmen. Zusätzlich wird durch die 

festgesetzten Eingrünungsgebote auf öffentlichen und privaten Grünflächen eine Eingrünung 

der gewerblichen Baukörper und somit deren Fernwirkung auf umliegende Wohnbebauung 

gemindert. 
 
 

Auswirkungen auf die Naherholung 

Durch die Erweiterung des bestehenden Gewerbegebietes gehen Freifläche verloren, die je-

doch aufgrund der aktuellen intensiven landwirtschaftlichen Nutzung eine untergeordnete 

Rolle für die Naherholung spielen. Die freie Landschaft ist weiterhin von allen Orten auf kur-

zem Weg zu erreichen, so dass keine erhebliche Einschränkung der Naherholungsfunktion 

für die Allgemeinheit eintritt.  

 

Die im Rahmen der früheren Bebauungsplan-Änderungen überplanten Baudenkmäler wer-

den im Zuge der 5. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans auf neu ausgewiesenes 

öffentliches Grün verlagert und stehen somit weiterhin der Naherholung zur Verfügung.  

 
 

 
Gesamtbewertung Schutzgut Mensch:  

Auswirkungen geringer Erheblichkeit 
 

4.2 Tiere und Pflanzen, Biodiversität 

Beschreibung und Bewertung 

 

Zur Bewertung des vorhandenen Biotoppotenzials werden folgende Bewertungskriterien her-

angezogen: 
 

Bedeutung / 

Empfindlichkeit 

Naturnähe 

Vorkommen seltener Arten 

Seltenheit des Biotoptyps 

Größe, Verbundsituation 

Repräsentativität 

Ersetzbarkeit 

 

Ein Teil des Untersuchungsraumes ist bereits im rechtswirksamen Bebauungsplan als ge-

werbliche Baufläche sowie Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung (Landwirtschaftli-

cher Weg) ausgewiesen (siehe Begründung). Diese Bereiche haben keine Bedeutung für 

das Schutzgut Tiere und Pflanzen. Mittlere bis hohe Bedeutung haben dagegen die großflä-

chig festgesetzten Grünflächen (privat und öffentlich), die nach den rechtskräftigen Bebau-

ungsplänen als flächige Heckenstrukturen ausgebildet werden sollen. Da die Eingrünungsflä-

chen ihre Bedeutung aber erst viele Jahre nach Herstellung und mit zunehmendem Alter der 

Gehölze erreichen, wird deshalb ein "junger" Zustand der Flächen zu Grunde gelegt und folg-

lich eine mittlere Bedeutung zugewiesen. 
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Der Erweiterungsbereich hat aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung und dem 

Fehlen ökologisch höherwertiger Strukturen allg. nur eine geringe Bedeutung für das Schutz-

gut Tiere und Pflanzen. 

 

Für den Biotopverbund haben die betroffenen Flächen ebenfalls nur eine geringe Bedeutung, 

da diese im direkten Anschluss zur gewerblichen Nutzung liegen und von landwirtschaftlicher 

Flur umgeben sind. Amtlich kartierte Biotopflächen befinden sich nur im weiteren Umfeld au-

ßerhalb des Geltungsbereiches, wodurch Beeinträchtigungen auf diese auszuschließen sind. 

 

Auswirkungen der Planung, Vermeidungsmaßnahmen 

 

Durch die Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes gehen rechtskräftig festgesetzte 

naturnahe Grünflächen mit jungen Heckenstrukturen als Ortsrandbegrünung und intensiv 

landwirtschaftlich genutzte Flächen verloren. Zudem ist mit einer hohen Versiegelung auf-

grund der geplanten gewerblichen Nutzung zu rechnen.  

Im Rahmen der Änderung werden jedoch weiterhin großflächige und zusammenhängende 

Grünflächen mit Pflanzgeboten zur Ortsrandbegrünung festgesetzt, wodurch mittel- bis lang-

fristig neue Habitat-Strukturen entstehen.  

 

Die Überplanung der bereits im rechtswirksamen Bebauungsplan enthaltenen Flächen in 

Kombination mit den überplanten Erweiterungsflächen im Norden hat somit insg. eine mittle-

re Erheblichkeit. 

 
 

Gesamtbewertung Schutzgut Pflanzen und Tiere:  

Auswirkungen mittlere Erheblichkeit 
  

4.3 Boden 

Beschreibung und Bewertung 

 

Zur Bewertung des Bodens werden folgende Bewertungskriterien herangezogen: 

 

Bedeutung / 

Empfindlichkeit 

Natürlichkeit 

Seltenheit 

Biotopentwicklungspotenzial 

natürliches Ertragspotenzial 

 

Im Untersuchungsgebiet liegen überwiegend rechtskräftig überplante bzw. intensiv landwirt-

schaftlich genutzte Böden aus den Schichten des Sandsteinkeupers. Das Gebiet ist somit 

aufgrund der Nutzung bereits anthropogen geprägt und vorbelastet. 

Die Bewertung ergibt somit eine geringe Natürlichkeit, geringe Seltenheit und ein geringes 

Biotopentwicklungspotenzial. Das Ertragspotenzial ist gering bis mittel. 

 

Auswirkungen der Planung, Vermeidungsmaßnahmen 
 

Die Überplanung der bereits im rechtswirksamen Bebauungsplan enthaltenen Gewerbe- und 

Wegeflächen stellt keine weitere Nutzungsänderung dar und hat somit geringe Erheblichkeit. 

 

Ein Verlust von Bodenfunktionen liegt jedoch im Bereich der Erweiterung und durch die 

Überplanung festgesetzter privater bzw. öffentlicher Grünflächen mit Pflanzgeboten vor.  
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Aufgrund der hohen Grundflächenzahl und der geplanten Nutzung als Gewerbefläche ist mit 

einer hohen Versiegelung mäßig naturnaher Böden zu rechnen. Der Wirkraum betrifft aus-

schließlich den Geltungsbereich. Bodenverunreinigungen angrenzender Flächen sind nicht 

zu erwarten. 

 

Vermeidungsmaßnahmen sind aufgrund der Nutzungsart mit in der Regel hohem Versiege-

lungsgrad nur bedingt möglich. Als Vermeidungsmaßnahmen ist die Schaffung von Grünflä-

chen im nördlichen Randbereich des Gewerbegebietes vorgesehen, wo sich Bodenfunktio-

nen regenerieren können. 
 

 
Gesamtbewertung Schutzgut Boden:  

Auswirkungen mittlerer Erheblichkeit  

4.4 Wasser 

Beschreibung und Bewertung 

 

Für die Beurteilung des Schutzgutes Wasser sind nur die Grundwasserverhältnisse pla-

nungsrelevant. Oberflächengewässer sind bis auf temporär wasserführende Wegseitengrä-

ben nicht vorhanden. 

 

Bewertungskriterien Teilschutzgut Grundwasser 

 

Bedeutung / 

Empfindlichkeit 

Geschütztheitsgrad der Grundwasserüberdeckung (Empfindlichkeit) 

Bedeutung für Grundwassernutzung 

Bedeutung des Grundwassers im Landschaftshaushalt 

 

Der Grundwasserhaushalt wird von den Schichten des Keupers geprägt. Über den Grund-

wasserstand liegen keine detaillierten Informationen vor. Hinweise auf oberflächennahes 

Grundwasser sind in den Geltungsbereichen nicht festzustellen, daher wird aufgrund der La-

ge des Gewerbegebietes ein mittlere bis hoher Grundwasserflurabstand angenommen. Ent-

sprechend ist der Schutzgrad des Grundwassers vermutlich hoch und es resultiert eine ge-

ringe Grundwasserempfindlichkeit. Im Rahmen der Bauausführungen sind hierfür Untergrun-

derkundungen vorzusehen, um die Höhe des anstehenden Grundwassers zu ermitteln. 

 

Wasserschutzzonen und wassersensible Bereiche sind nicht vorhanden.  

 

 

Auswirkungen der Planung, Vermeidungsmaßnahmen 

 

Die Überplanung der bereits im rechtswirksamen Bebauungsplan enthaltenen Gewerbe- und 

Wegeflächen hat geringe Erheblichkeit. 

 

Durch Versiegelung und Flächenbeanspruchung kommt es in Teilbereichen des Änderungs-

bereiches sowie im Erweiterungsbereich zu einem (Teil-)Verlust von Infiltrationsflächen. Zu-

dem ist durch die geplante Nutzung (Gewerbegebiet) und die festgesetzte Grundflächenzahl 

mit mittlerer bis hoher Versiegelung zu rechnen. 

 

Als Vermeidungsmaßnahmen werden Festsetzungen zu öffentlichen und privaten Grünflä-

chen und deren Begrünung getroffen, um Offenbereiche innerhalb des Geltungsbereiches zu 

gewährleisten, wo sich Bodenfunktionen regenerieren können. 
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Gesamtbewertung Schutzgut Wasser:  

Auswirkungen geringer bis mittlerer Erheblichkeit 
 

 

 

4.5 Klima/Luft 

Beschreibung und Bewertung 

 

Für die Beurteilung des Schutzgutes Klima sind vorrangig lufthygienische und klimatische 

Ausgleichsfunktionen maßgeblich. Die lufthygienische Ausgleichsfunktion bezieht sich auf die 

Fähigkeit von Flächen, Staubpartikel zu binden und Immissionen zu mindern (z.B. Waldge-

biete). Die klimatische Ausgleichsfunktion umfasst die Bedeutung von Flächen für die Kalt- 

und Frischluftproduktion bzw. den Kalt- und Frischluftabfluss. 

 

Bedeutung / 

Empfindlichkeit 

lufthygienische Ausgleichsfunktion für Belastungsgebiete 

klimatische Ausgleichsfunktion für Belastungsgebiete 

 

Das Gewerbegebiet und die umliegenden Wohnbebauungen sind aufgrund ihrer Lage im 

ländlichen Raum von guten Durchlüftungsverhältnissen und geringen klimatischen Belastun-

gen geprägt. Als wesentliche lufthygienische Vorbelastung ist die Autobahn A 3 zu nennen. 

Klimatische Vorbelastung liegt zudem in Form großräumig versiegelter Flächen innerhalb 

des Gewerbegebietes vor.  

 

Auswirkungen der Planung, Vermeidungsmaßnahmen 

 

Die Überplanung der bereits im rechtswirksamen Bebauungsplan enthaltenen Gewerbe- und 

Wegeflächen hat geringe Erheblichkeit. 

 

Durch die Erweiterung der Gewerbebaufläche gehen Kaltluftentstehungsflächen in Form von 

privaten und öffentlichen Grünflächen mit Heckenstrukturen verloren. Diese werden jedoch 

bei der 4. Änderung in annähernd gleicher Größe neu geplant. Bedeutsame Kaltluftabfluss-

bereiche oder Frischluftschneisen sind durch die Planung nicht betroffen. 

 

Aufgrund der insgesamt guten Durchlüftung der angrenzenden Orte, der kleinflächig lokalen 

(Teil-)Versiegelung und der geringen klimatischen Belastung sind die Auswirkungen gering-

fügig. Des Weiteren ist eine flächige Begrünung innerhalb und im Randbereich der Gel-

tungsbereiche durch Festsetzungen weiterhin gewährleistet. 

 
 

Gesamtbewertung Schutzgut Klima und Luft:  

Auswirkungen geringer Erheblichkeit 
  

 

 

 

4.6 Landschaft 

Beschreibung und Bewertung 

 

Landschaft und Landschaftsbild wird nach folgenden Kriterien bewertet: 
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Bedeutung / 

Empfindlichkeit 

Eigenart 

Vielfalt 

Natürlichkeit 

Freiheit von Beeinträchtigungen 

Bedeutung / Vorbelastung 

 

Von der Änderung des Bebauungsplanes sind überwiegend geplante gewerbliche Flächen 

und Wegeflächen sowie naturnahe Grünflächen mit Heckenstrukturen betroffen, die durch ih-

re Lage in der ländlichen Flur weiträumig einsehbar sind. Letzte sind zudem aufgrund der 

Lage im Randbereich des Gewerbegebietes landschaftsbildprägend. Ebenfalls ist der nördli-

che Erweiterungsbereich aufgrund der ausgeräumten landwirtschaftlichen Flur weiträumig 

einsehbar, jedoch ohne prägende Strukturen. Vorbelastungen bestehen durch das beste-

hende Gewerbegebiet sowie die südlich verlaufende A3. 

 

Auswirkungen der Planung, Vermeidungsmaßnahmen 

 

Die Überplanung der bereits im rechtswirksamen Bebauungsplan enthaltenen Gewerbe- und 

Wegeflächen hat geringe Erheblichkeit. 

 

Landschaftsbildeinheiten mit besonders herausragender Bedeutung sind nicht betroffen. Im 

Randbereich der Änderungsbereiche ist weiterhin eine flächige Durchgrünung mit Hecken-

strukturen festgesetzt, um die Wirkung auf das Landschaftsbild zu minimieren. Bestehende 

Baudenkmäler werden zwar versetzt, bleiben jedoch erhalten.  

 
 

Gesamtbewertung Landschaft:  

Auswirkungen mittlerer Erheblichkeit  

4.7 Fläche 

Beschreibung und Bewertung 

 

Fläche ist ein wertneutraler Begriff, der die zweidimensionale räumliche Ausdehnung als ge-

ographische Maßeinheit einer Raumeinheit definiert. 

 

Auswirkungen der Planung, Vermeidungsmaßnahmen 

Aufgrund der bestandsnahen Änderung/Erweiterung von Gewerbeflächen kann der Erschlie-

ßungsaufwand minimiert und eine Neuausweisung von Gewerbeflächen an anderer Stelle 

vermieden werden, wodurch der gemeindliche Flächenverbraucht verringert wird. 

 

 

4.8 Kultur- und Sachgüter 

Beschreibung und Bewertung 

Im Änderungsbereich kommen zwei kleinflächige Baudenkmäler vor (Heiligenhäuschen aus 

dem 18./19. Jahrhundert sowie ein Gedenkstein aus dem 17. Jahrhundert), die jedoch be-

reits in der 4. Änderung des Bebauungsplanes überplant wurden. Beide Baudenkmäler wer-

den im Zuge der Erschließung und Versiegelung versetzt, bleiben jedoch erhalten. Im Rah-
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men der Neugestaltung eines Aufenthaltsplatzes (öffentliche Grünfläche im Nordosten) wer-

den diese wieder eingebaut und durch festgesetzte Baumpflanzungen ergänzt. 

 

Weitere schützenswerte Bodendenkmäler sind nicht bekannt. Beeinträchtigungen dieser 

durch die Bebauungsplan-Änderung sind daher auszuschließen. 

Insgesamt bestehen somit Auswirkungen mittlerer Erheblichkeit. 

4.9 Wechselwirkungen 

Beschreibung und Bewertung 

 

Bereiche mit ausgeprägtem ökologischem Wirkungsgefüge sind aufgrund der bestehenden 

gewerblichen Nutzung/Bebauung im Geltungsbereich und dessen Umfeld nicht vorhanden. 

Beeinträchtigungen dieser durch die Bebauungsplan-Änderung und Erweiterung sind daher 

auszuschließen. 

4.10 Erhaltungsziele und Schutzzweck der FFH- und Vogelschutzgebiete 

Beschreibung und Bewertung 

 

In der näheren Umgebung des Geltungsbereiches sind keine Schutzgebiete des europäi-

schen ökologischen Netzes betroffen. Beeinträchtigungen dieser durch die Bebauungsplan-

Änderung und Erweiterung sind daher auszuschließen. 

5. Sonstige Belange gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 des BauGB 

Vermeidung von Emissionen und sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern 

Ein sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern ist durch die Entsorgungseinrichtun-

gen der Stadt gesichert. 

 

Nutzung erneuerbarer Energien sowie sparsame und effiziente Nutzung von Energie 

Die Nutzung erneuerbarer Energien durch z.B. Sonnenkollektoren ist möglich und im Rah-

men der Baugenehmigung zu berücksichtigen. 

 

Bodenschutzklausel und Umwidmungssperrklausel gem. § 1a Abs. 2 BauGB 

Durch die Planung werden ca. 0,8 ha landwirtschaftliche Nutzfläche beansprucht. Brachflä-

chen oder Konversionsflächen im Gemeindegebiet stehen nicht zur Verfügung. 

 

Darstellung von Landschaftsplänen 

Der Flächennutzungsplan/Landschaftsplan der Stadt Schlüsselfeld stellt für den Erweite-

rungsbereich aktuell „Flächen der Landwirtschaft“ dar und wird im Rahmen der Fortschrei-

bung angepasst. 

 

 

Erfordernisse des Klimaschutzes 

Zur Berücksichtigung des Klimaschutzes sind im Bebauungsplan größere Grünflächen und 

Pflanzgebote enthalten, die den Luftaustausch fördern und Schadstoffe binden. Zudem si-

chern die zu erwartenden Gebäudestellungen eine optimale passive Sonnenenergienutzung 

und begünstigen die Nutzung der Sonnenenergie durch Photovoltaik oder Warmwasserberei-

tung. 
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6. Zusammenfassende Prognose über die Entwicklung des Umweltzu-
standes und der erheblichen Auswirkungen  

Gemäß Anlage 1 Abs. 2 Ziffer b zum BauGB sind die Auswirkungen u.a. infolge der folgen-

den Wirkungen zu beschreiben: 

 

Auswirkungen infolge des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorhaben, soweit re-

levant einschließlich Abrissarbeiten 

Die diesbezüglichen Auswirkungen sind bei der Beschreibung der Schutzgüter in Kapitel 4 

ausführlich dargelegt. 

 

Auswirkungen infolge der Nutzung der natürlichen Ressourcen, insbesondere Fläche, Boden, 

Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Die Auswirkungen hinsichtlich der genannten Aspekte sind bei der Beschreibung der Schutz-

güter in Kapitel 4 ausführlich dargelegt. 

 

Auswirkungen infolge der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütte-

rungen, Licht, Wärme und Strahlung sowie der Verursachung von Belästigungen  

Die Auswirkungen werden durch Einschränkung und Festsetzungen des Gewerbegebietes 

insoweit gemindert, dass die einschlägigen Vorgaben und Auflagen des Bundesimmissions-

schutzgesetztes bzw. der Bundesimmissionsschutzverordnung eingehalten werden. 

 

Auswirkungen hinsichtlich der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihre Beseitigung und 

Verwertung  

Die Entsorgungseinrichtungen der Stadt und des Landkreises sowie überregionaler Entsor-

gungseinrichtungen sind vorhanden und ausreichend, um erhebliche Auswirkungen durch 

Abfälle zu vermeiden. 

 

Auswirkungen infolge der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder 

die Umwelt 

Das Plangebiet befindet sich nicht in einem Bereich, in dem mit besonderen Katastrophenfäl-

len zu rechnen ist. Die Karte der Georisiken des Bay. Landesamts für Umwelt weist für den 

Bereich aktuell keine spezifischen Georisiken nach.  

 

Auswirkungen infolge der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter 

Plangebiete 

Vorhaben benachbarter Plangebiete sind nach aktuellem Stand nicht bekannt, wodurch eine 

kumulierende Wirkung auszuschließen ist. Die Änderung/Erweiterung erfolgt in einem klein-

flächigen Bereich nördlich des bestehenden Gewerbegebietes Schlüsselfeld. 

 

Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima und der Anfälligkeit gegenüber den 

Folgen des Klimawandels 

Besondere Risiken diesbezüglich sind aufgrund der geplanten Nutzung (Gewerbefläche inkl. 

Begrünungsbindungen), auch bzgl. Kleinklima nicht vorhanden.  

 

Auswirkungen infolge der eingesetzten Techniken und Stoffe 

Besondere Risiken diesbezüglich sind nicht vorhanden. 
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7. Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich 
nachteiliger Umweltauswirkungen 

Die detaillierten Aussagen zur Eingriffsminderung und -vermeidung, zur Eingriffsbewertung 

und die Ermittlung des Bedarfs an Ausgleichsflächen finden sich in Kap. 5 der Begründung 

(Grünordnungsplan). 

 

Dem Eingriff durch Überplanung der Eingrünungsmaßnahmen des rechtswirksamen Bebau-
ungsplans sowie der landwirtschaftlichen Flur durch die nördliche Erweiterung wird Außer-
halb des Geltungsbereiches eine Teilfläche der Fl.Nr. 323, Gmkg. Ziegelsambach zugeord-
net (siehe Bebauungsplan- Begründung). Durch die Maßnahme kann der Eingriffsumfang 
vollständig ausgeglichen werden.  

8. Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung ist mit gewerblicher Nutzung entsprechend dem rechts-

kräftigen Bebauungsplan zu rechnen. 

9. Monitoring 

Die Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen ist gesetzlich vorgesehen, damit 

frühzeitig unvorhergesehene Auswirkungen ermittelt werden und geeignete Abhilfemaßnah-

men ergriffen werden können.  

 

Da es keine bindenden Vorgaben für Zeitpunkt, Umfang und Dauer des Monitoring bzw. der 

zu ziehenden Konsequenzen gibt, sollte das Monitoring in erster Linie zur Abhilfe bei unvor-

hergesehenen Auswirkungen dienen.  

 

Als Monitoringmaßnahme wird die Prüfung der Entwicklung der Pflanzgebote im Randbe-

reich des Geltungsbereiches sowie der Ausgleichsflächen vorgeschlagen. 

 

Das Monitoring hat im Jahr nach der ersten Bebauung zu erfolgen, weitere Kontrollprüfungen 

sind mehrfach jährlich vorzusehen.  

 

10. Zusammenfassung 

1. Allgemeines 

 

Der Umweltbericht prüft die Auswirkungen eines Vorhabens auf die Umwelt und den Men-

schen frühzeitig im Planungs- und Zulassungsverfahren.  

 

Das Vorhaben umfasst die Erweiterung/Anpassung von Gewerbefläche innerhalb des und 

angrenzend zum bestehenden Gewerbegebiet(es) sowie die Anpassung der Ortsrandbegrü-

nung und eines Flurweges. 
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2. Auswirkungen des Vorhabens 

 

Schutzgut wesentliche Wirkungen/Betroffenheit Bewertung 

Mensch Aufgrund der Entfernung und geringen Erweiterung 

nur geringe bzw. keine Auswirkungen auf Wohnge-

biete zu erwarten; Neugestaltung Ortsrandbegrü-

nung sowie Aufenthaltsplatz mit Denkmäler 

geringe  

Erheblichkeit 

Pflanzen, Tiere, 

biologische Vielfalt 

Verlust Eingrünungsmaßnahmen und intensiv ge-

nutzter landwirtschaftlicher Fläche; randliche Ein-

grünung durch Festsetzung weiterhin gewährleistet 

mittlere  

Erheblichkeit 

Boden Überbauung mäßig naturnaher Böden, 

hoher Versiegelungsgrad zu erwarten; offene Bo-

denbereiche durch Grünflächen innerhalb der neuen 

Abgrenzung weiterhin gewährleistet 

mittlere  

Erheblichkeit 

Wasser Überbauung von Flächen mit vermutlich hohem 

Grundwasserflurabstand, verringerte Grundwasser-

neubildung durch Versiegelung; randliche Eingrü-

nung zur Aufnahme von Oberflächenwasser durch 

Festsetzung weiterhin gewährleistet 

geringe bis 

mittlere Er-

heblichkeit 

Klima Kleinflächige Bebauung von Flächen mit Kaltluftent-

stehung, kein Belastungsgebiet angrenzend; randli-

che Eingrünung durch Festsetzung weiterhin ge-

währleistet 

geringe  

Erheblichkeit 

Landschaft Bebauung im Anschluss an gewerblich geprägte 

Bauflächen; randliche Eingrünung durch Festset-

zung weiterhin gewährleistet, bestehende Bau-

denkmäler und Sitzbank werden versetzt und blei-

ben erhalten 

mittlere  

Erheblichkeit 

Wechselwirkungen 

und Wirkungsgefüge 
keine Flächen mit komplexem ökologischem Wir-

kungsgefüge betroffen 

geringe  

Erheblichkeit 

Kultur- und Sachgü-

ter 

Bestehende Baudenkmäler werden versetzt, bleiben 

jedoch erhalten – Neugestaltung des Aufenthalts-

platzes 

mittlere  

Erheblichkeit 
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Zusammenfassende Bewertung 

 

Ausgehend von der 5. Änderung und Erweiterung des rechtskräftigen Bebauungs- und 

Grünordnungsplans "Gewerbegebiet Schlüsselfeld" verbleiben nach Umsetzung der Bau- 

und Verkehrsflächen v. a. negative Auswirkungen mittlerer Erheblichkeit auf die Schutzgüter 

Pflanzen, Tiere und die biologische Vielfalt sowie Boden, Wasser, Landschaft und Kulturgü-

ter. Diese Auswirkungen werden durch Festsetzungen verringert bzw. kompensiert. 
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